
Anlage 1 zur Satzung der Sportgemeinde Wald-Michelbach e. V. 
 
 
Richtlinien Ehrenmitglied 
 
Zum Ehrenmitglied wird ernannt, wer 
 

• mindestens 70 Jahre alt ist und mindestens eine 15-jährige Vorstandstätigkeit oder eine  
25-jährige Vereinstätigkeit hat, 

• mindestens 80 Jahre alt ist und mindestens 50-jährige Mitgliedschaft hat. 
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